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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  
(§ 9 BauGB)  

1 Art der baulichen Nutzung  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 1 BauGB)  

In den  allgemeinen Wohngebiet en „WA 1“ und „WA 2“ sind die nachfolgenden Ausnahmen i.  S. d. § 4 

Abs. 3 BauNVO nicht zulässig:  

• Betriebe des Beherbergungsgewerbes  

• sonstige nicht störende Gewerbebetriebe  

• Anlagen für Verwaltungen  

• Gartenbaubetriebe  

• Tankstellen  

2 Maß der baulichen Nutzung  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 Bezugspunkt zur Bestimmung der Höhenlage baulicher Anlagen sowie für die Bestimmung der mitt-

leren Wandhöhe und der Abstandsflächen ist die Höhenlage der endgültig hergestellten an das 

Grundstück grenzenden Verkehrs -  bzw. Erschließungsfläche (Oberkante Gehw eg bzw. Straße) in 

Höhe der Mitte der überbaubaren Grundstücksfläche des jeweiligen Grundstücks. Bei Eckgrundstü-

cken ist die höher gelegene Verkehrs -  bzw. Erschließungsfläche maßgebend. Die Höhenlage der Ver-

kehrs -  bzw. Erschließungsfläche  ist durch lin eare Interpolation der in der Planzeichnung festsetzten 

Höhenbezugspunkte zu ermitteln . 

2.2 Die festgesetzte Höhe des Erdgeschossfußbodens ist als die Oberkante des Fertigfußbodens (OKF) 

definiert.  

2.3 Die Gebäudehöhe (GH) wird als die Oberkante der Dachhaut definiert. Bei der Ausbildung einer Attika 

wird die Gebäudehöhe (GH) als höchster Punkt der Attika definiert.  

2.4 Bei zweigeschossiger Bebauung wird eine maximale Gebäudehöhe von 10,0  m für das „WA 1“ und 

10,5 m für das „WA 2“ festgesetzt.  

2.5 Bei eingeschossiger Bebauung wird eine maximale Gebäudehöhe von 8,0  m festgesetzt.  

2.6 Die Höhe des Erdgeschossfußbodens darf max. 0,50  m über dem festgesetzten unteren Bezugspunkt 

liegen. 

3 Überbaubare Grundstücksfläche  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 2 BauGB i.  V. m. § 23 Abs. 3 BauNVO) 

Eine Überschreitung der hinteren Baugrenze um maximal 3,0  m zwecks Errichtung einer überdachten 

Terrasse ist ausnahmsweise zulässig, sofern öffentliche Belange oder sonstige gesetzliche Bestim-

mungen nicht entgegenstehen. Ist die Errichtung einer überdachte n Terrasse aufgrund des 
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Grundstückzuschnittes nur zur seitlichen Baugrenze möglich, ist eine Überschreitung der seitlichen 

Baugrenze dementsprechend zulässig. Der Bezugspunkt zur Bestimmung der rückwärtigen bzw. seit-

lichen Baugrenze ist die jeweilige Grundstückseinfahrt.  

4 Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 4 BauGB i.  V. m. § 12 Abs. 6 BauNVO) 

Der Abstand zwischen der Einfahrtseite der Garagen (Garagentor) und der Straßenbegrenzungslinie 

muss mindestens 5,0  m betragen.  

5 Zulässige Zahl der Wohnungen  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 6 BauGB)  

5.1 Im allgemeinen Wohngebiet „WA 1“ sind je Wohngebäude höchstens zwei Wohnungen zulässig.  

5.2 Im allgemeinen Wohngebiet „WA 2“ sind je Wohngebäude höchstens acht Wohnungen zulässig . 

5.3 Doppelhaushälften, Reihenmittel -  und Reihenendhäuser gelten als jeweils ein Wohngebäude . 

6 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft  

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)  

6.1 Im räumlichen Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind Stein - , Kies - , Split -  und Schottergärten 

oder - schüttungen unzulässig. Stein - , Kies - , Split -  und Schottergärten werden als zusammenhän-

gende Flächen definiert, die mit den o.  g. Materialien zu mehr a ls 10 % bedeckt sind. Die Flächen 

gelten auch dann als Stein - , Kies- , Split-  und Schottergärten, wenn auf den Einbau von Vliesen, Folien 

oder vergleichbaren Materialien verzichtet wird.  

6.2 Nach anderen Regelungen zulässige Wege und Zufahrten sind von der Regelung der Festsetzung  6.1 

ausgenommen – ebenso wie Spritzschutzstreifen entlang von Fassaden, die eine Breite von 0,50  m 

nicht überschreiten dürfen. Flächen, die diesen Ausnahmen entspre chend befestigt werden, sind auf 

die Grundflächenzahl (GRZ) anzurechnen.  

7 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 25 a BauGB)  

Innerhalb der „Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen“ ist 

eine dichte Bepflanzung in Form einer Baum - /Strauchhecke aus Sträuchern und/oder Bäumen II. 

Ordnung aus einheimischen Gehölzen gemäß Pflanzliste  A und  B anzupflan zen und dauerhaft zu er-

halten. Die Sträucher sind in einem Abstand von 1,5  m, versetzt, Mindestqualität 60/100 und die 

Bäume II. Ordnung in einem Abstand von 8,0 bis 12,0  m, versetzt, Mindestqualität Hst., 3  × v., StU. 

12/14, anzupflanzen. Die Bereiche unt er den Bepflanzungen sind mit einer geeigneten Raseneinsaat 

(z. B. Fettwiese) einzugrünen . 

Pflanzliste A: Sträucher   Pflanzliste B: Laubbäume II. Ordnung  

Schwarze Apfelbeere  Aronia melanocarpa   Feldahorn  Acer campestre  
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Kornelkirsche  Cornus mas   Hainbuche  Carpinus betulus  

Roter Hartriegel  Cornus sanguinea   Esskastanie  Castanea sativa  

Hasel  Corylus avellana   Walnuss Juglans regia  

Eingriffliger Weißdorn  Crataegus monogyna   Wildapfel  Malus communis  

Pfaffenhütchen  Euonymus europaea   Vogel- Kirsche  Prunus avium  

Liguster  Ligustrum vulgare   Frühe Traubenkirsche  Prunus padus  

Heckenkirsche  Lonicera xylosteum   Wildbirne  Pyrus pyraster  

Kirschpflaume  Prunus cerasifera   Eberesche  Sorbus aucuparia  

Schlehe  Prunus spinosa   Elsbeere  Sorbus torminalis  

Faulbaum  Rhamnus frangula     

Rote Johannisbeere  Ribes rubrum     

Hundsrose  Rosa canina     

Salweide  Salix caprea     

Wolliger Schneeball  Viburnum lantana     

Wasserschneeball  Viburnum opulus     

8 Bauordnungsrechtliche und gestalterische Festsetzungen  

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.  V. m. § 89 BauO NRW)  

8.1 Doppelhauseinheiten sowie Hausgruppen sind mit gleicher Dachform, Dachneigung, Trauf -  und First-

höhe, Dacheindeckung und gleichen Fassadenmaterialien auszuführen.  

8.2 Garagen sind im Fassadenmaterial des Hauptbaukörpers auszuführen.  

8.3 Im allgemeinen Wohngebiet (WA) sind Dächer mit einer Dachneigung von maximal 45° zulässig.  

8.4 Eine von der Erteilung einer Baugenehmigung freigestellte Einfriedung der Grundstücke muss dem 

Charakter des Wohngebietes der allgemeinen Bebauung und der Verkehrssicherheit gerecht wer-

den. Die Verwendung von Maschendraht oder Rohrgeländer für straßenseit ige Einfriedungen ist nicht 

zulässig. Einfriedungen in Form von Mauern oder blickdichten Zäunen sind an den Außenrändern des 

Baugebietes nicht zulässig. Entlang der öffentlichen Straßenverkehrsflächen sind Einfriedungen mit 

einer maximalen Höhe von 1,0  m zulässig.  

8.5 Die zeichnerisch festgesetzten „Von Nebenanlagen freizuhaltenden Flächen“ dürfen zu maximal 50  % 

befestigt werden. Innerhalb dieser Flächen ist die Errichtung von Garagen und überdachten Stell-

plätzen unzulässig.  
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HINWEISE  

1. Einsichtnahme von Vorschriften  

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN -

Vorschriften) werden im Rathaus der Gemeinde Selfkant zur Einsicht während der allgemeinen Öff-

nungszeiten bereitgehalten.  

2. Objektbezogene Untersuchung des Baugrunds  

Bei der Dimensionierung von baulichen Anlagen und Entwässerungsanlagen ist der Baugrund objekt-

bezogen durch einen Fachgutachter untersuchen und bewerten zu lassen. Die diesem Bebauungs-

plan beigefügten Untersuchungen dienen dem allgemeinen Nachweis über die  Vollziehbarkeit des 

Bebauungsplans sowie der Dimensionierung der öffentlichen Erschließungsanlagen. Eine Interpola-

tion der hierin aufgeführten Untersuchungsergebnisse oder deren objektbezogene Auslegung ist un-

zulässig und kann z.  B. zu Schäden an bauliche n Anlagen oder Konflikten im Betrieb von Entwässe-

rungsanlagen führen.  

3. Stellplätze  

Im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens bzw. in der Genehmigungsfreistellung ist gemäß der 2. 

Änderung der Stellplatzsatzung der Gemeinde Selfkant vom 01.10.2025 bei Wohnungen bis einschließ-

lich 50 m² ein Stellplatz pro Wohnung nachzuweisen. Bei Wohnungen größer als 50 m² müssen zwei 

Stellplätze je Wohnung nachgewiesen werden.  
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RECHTSGRUNDLAGEN  

RECHTSGRUNDLAGEN  

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.  November 2017 (BGBl.  I 

S. 3.634), zuletzt geändert durch Artikel  5 des Gesetzes vom 22.  Dezember 2025 (BGBl.  2025 I 

Nr. 348). 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21.  November 2017 (BGBl.  I S. 3.786), zu-

letzt geändert durch Artikel  2 des Gesetzes vom 3.  Juli 2023 (BGBl.  2023 I Nr. 176). 

• Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18.  Dezember 1990 (BGBl.  I S. 58), zuletzt 

geändert durch Artikel  6 des Gesetzes vom 12.  August 2025 (BGBl. I Nr.  189). 

• Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (GO  NRW) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel  1 des Gesetzes vom 

10. Juli  2025 (GV.  NRW. S. 618). 

• Bauordnung für das Land Nordrhein - Westfalen (Landesbauordnung 2018 – BauO  NRW 2018) 

vom 21.  Juli 2018 (GV.  NRW. S.  421), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.  Oktober 2023 

(GV. NRW. S.  1.172), in Kraft getreten am 1.  Januar 2024.  

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19767&vd_back=N1086&sg=0&menu=0

